
AVERTISSEMENT.
Je Vonigl. Hoheit Sachßen Aaminiſtrator haden auf

die, Hochſt Denenſelben von der Churfurſtl. Landes-Deconomie-
o Manutfactur- und Commercien-Deputation beſchehene Anzeige,

daß ſowohl von denen in dem erſten Avertiſſement vom isten Jul. 1764.
auf  Joh innis 1765. als auch von denen in dem letztern Avertiſſement vom
Zien Febr. 1766 theils auf Oſtern, theils auf Michaelis nur beſagten Jahres
ausgeſetzt geweſenen Praemiis, verſchiedene unvertheilt geblieben, ſolche zu immer
mehrerer Aufmunterung des Nahrungsſtandes, von neuen ausſetzen zu laſſen, gna—
digſt reſolviret, und deshalb obbeſagter Deputation die weitere Beſorguug auf
zugeben geruhet. Nachdem es aber auch in Anſehung derer in dem Avertilſſe—
ment vom 8gten Febr. vorigen Jahres, noch beſonders auf Oſtern dieſes Jahres,
ingleichen auf Michaelis 17167. und i768. wie auch auf Michaelis 1769. 1770.
und 177 1. ausgeſetzten Praemien, ſein unverandertes Bewenden haben ſoll; So
hat man fur gut angeſehen, nicht nur oberwehnte von neuen wieder auszuſetzende
Praemien dem Publico bekannt zu machen, ſondern auch zugleich die beſage nur
angefuhrten Avertiſſements vom gten Febr. vorigen Jahres, noch lauſenden
Praemien von neuen zu wiederholen, und mithin ein vollſtandiges Verzeichnis de—
rer ſamtlichen von nun an laufenden Praemien, und zwar nach denen Terminen,
in welchen ſie nach der Ordnung bezahlet werden ſollen, dem Publico hier nach
ſtehend mitzutheilen.

A.
Praemia, ſo auf Oſtern dieſes Jahres zahlbar ſeyn ſollen.

1) Derjenige Landmann, ſo nach der in dem Leipziger Intelligenz- Blat No. 48.
176a. befindlichen Anweiſung, perennirenden Siberiſchen Lein in vorigen Jahr

gefaet hat, und davon 1 Pfund gehechelten Flachs, nebſt einem ganzen aus-—
geriſſenen Stengel einſchicket, bekommt

 6 30. Thlr.2) Wer mit Erſparung der weit koſtbarern Bildhauer- und Structur- Arbeit,

eine Cartöri- Fabrique, worinnen Trumeaux, Spiegel, Dessus des
PVPortes, allerhand Arten Consoles, Tapeten-Leiſten, Tiſchfuſſe, Uhrgehauſe

und dergleichen Decorationes in Zimmern, von Papier machè, ganz und
halb vergoldet, gearbeitet werden, und die gefertigten Waaren respective

Dutzend oder Ellenweiſe verkauſt, bekommt
Iio0o. Thlr.

 Drrjenige, ſo eine Bleyſtift. Fabrique errichtet, erhalt
50o. Thlr.

Ey B. Prae-



B.
Praemia, ſo auf Michaelis dieſes Jahres ausgeſetzt werden.

1.) Derjenige, welcher das großte, nicht unter 3. Dreßdner Scheffel betragende bisher

wuſte gelegene Stuck Land zu guter tragbarer Wieſe angerichtet haben wird,
bekommt

20. Thlr.
2.) Welcher landmann das meiſte Land nach Verhaltniß ſeines beſitzenden Grund

und Bodens, auch ſeiner Wirthſchafft bemergelt, und dadurch verbeſſert zu ha
ben, mit Bemerckung des Ertrags in vorigen Jahren beſcheinigen wird, der—

ſelbe erhalt
50o. Thlr. D—

3.) Wer nach Bekanntmachung des letztern Avertiſſements vom 8gten Febr.
1766. die TobacksCultur an rinen Orte, wo ſie vorher nicht im Schwange
geweſen, einfuhren, und den meiſten Toback, ſo aber wenigſtens 20. Centner
betragen muß in einem Jahre erbauet zu haben beybringen wird, erhalt zur

Belohnung
1oo. Thlr.

4) Wer die beſte der Franzoſiſchen oder Engliſchen in Harte und Politur am 2

nachſten kommende jchneidende oder andere kleine ſtahlerne Waare in eben den
Preiße, als wovor die auslandiſchen zu haben, gefertiget, bekommt, nachdem
die Waare von geringerer oder mehrerer Wichtigkeit iſt,

5. 10. 15. bis 20. Thlr.5.) Wetcher die vorzüglichſten Zeichnungen fur Gurtler, Tiſchler, Schlöſſer, Töp

fer c. uberreichet, erhalt
s. Thlt.

I J

C D—Praemia, ſo auf Oſtern ryss. ausgeſetzt werden.
ic) Welche Perſon vom Bauer- Stande  nach Bekannimachung bieſes .das

großte Stuck ſolcher Wieſen, die zeithero wegen Verſanderung bder Ver
.ſchlemmung., untragbar geweſen, tragbar gemacht hat, bekommt

40. Thlrlr.
2.) Es ſind in Verſolg des auf Johaniis söz. aus geleht gureſenen Pramii
mehrere Orte im Lande, wo Walck oder d llerErde zu ſinden, uis nahment
lich, bey Roßwein, Sachſenburg, Wingendorf,- Volkkmannsdorf und Crole

pa, bey Neuſtadt an der Orla, ingleichen jn der Gegend von Schwartzenberg
und Freyberg, angezeiget worden. Nachdem aber die damit angeſtellte Ver

ſuche



ſuche nicht dergeſtalt ausgefallen, daß nach denen vorgeſchriebenen Requisitis
die Praemie irgend jemand hotte zugetheilet werden konnen? Als wird ſolche
hierdürch nochmals vor denjenigen ausgeſetzt, der durch behorige Zeugniſſe bey—
bringen wird, daß er mit obbenannten oder auch anderswo im Lande zu finden
den Erden Verſuche angeſtellt, und ſalche der Engliſchen gleich, oder doch nahe
kommend befunden hat, auch ſelbige von ein oder anderen Tuchmacher mit glei—

chem oder auch vorzuglichen Nutzen, als bisher die Seife, gebrauchet worden.

Jn ſolchem Fall erhalt derſelbe zo. Thlr.

3.) Derjenige, ſo zeiget, wie das Zinn und alle Ertzte ſtatt der Leinewand, Pla
nen ohne Verluſt auf gut geſpundeten Heerden zu waſchen ſey, erhalt

ao, Thlr.
D.

Præmia, ſo auf Michaelis 1768. ausgeſetzt werden.
1.) Wenn ein anderet als derjenige, ſo die Michael. 1767. ſub No. 3. ausgeſetzte
Proæmie erhalten hat, die Tobacks Cultur auf gleiche Weiſe, wie dem erſtern da

ſelbſt vorgeſchrieben iſt, betreiben wird, derſelbe erhalt ebenfalls

tioo. Thlr.
2.) Welcher Landwirth ſowohl die LammerJZucht, die er zeither von ſeinem Schaaf

Vilieh gehabt, in der Starcke der ämmer, als auch uberhaupt die Schaaf- Zucht
in der Mehrheit und Feine-der Wolle am meiſten und dadurch verbeſſert haben
wird, daß er nach Bekandtmachung des erſten Præmien-Auvertiſſements

vomi t8ten Jul. 1764. groſſere; und mehr, auch ſeinere Wolle tragende Store ange
ſchafft, die Futterung und Wartung beſſer veranſtaltet, und uberhaupt die ſonſt
von Hoftfer in Schweben gegebene Vorſchriften, beobachtet, dadurch aber einen
wurcklichen Nutzen geſchaffet hat, bekommt

22 100. Thlr.
3.) Derienige Kunſiler, welcher die meiſten ünd accurateſten denen Engliſchen

 an Harte und Gute gleichkomm̃etide Feilen von verſchiedenen Arten ſelbſt im dande
 gefertiget hat, und zu Michaens zum Verkauff bringet, bekonumht

wo. Thlr.
4.) Wer ein Rieß dem hollandiſchen am meiſten gleichkommendes Brief Puppier

inn dande gefertiget hat, und liefett, einpfangt

4bvo— Thlr.
5.) Wer aus einer hier im Lande errichteten Manufaclur von Cammertuch oder

Zaittiſt das erſte Stuck vorzeiget, bekommt

zo. Thlt. E. Præ.



a  2 ,ſEa
Præmia, ſo theils auf Oſtern und Michkl. i769 und theils auf

Michl.i770. und 1771. ausgeſetzt werden.

1.) Wird auf Oſtern 1769. fur das vorzuglichſte Stuck in jeder Art der verſchiedenen
ſeidenen Zeuge, welches dem frantzoſiſchen von eben der Art am nachſten kommt,

zur Belohnung gegeben

20. Thlr.
2.) Soll ein Dritter, welcher die Tobacks-Cultur nach Vorſchrift der Aufgabe

NMichael.i767. ſub No 3 auf gleiche Weiſe wie der erſte und zweyte betrieben

hat, Michael. 1769. ebenfalls erhalten

10oo. Thlr.

3.) Wird demjenigen, welcher die Grapp- Cultur an einem Ort, wo ſie bisher noch
nicht etabliret, anfangen, und deſſen am meiſten, wenigſtens aber auch 20 Centner
in einem Jahre erbauet zu haben darthun kann, gleichermaßen auf Michaelis

1769. zur Belohnung gereichet

ioo. Thlt.
Welche Belohnung auch einem andern auf Michsel. i770. und

Einem dritten auf Michael. i771. gereichet werden ſoll.

Gleichwie nun dieſe ſamtlichen ausgeſetzten Praemien von wegen oben benannter
Deputation hiermit abermahlen bekannt gemacht werden: Alſo dienet auch dabey
fumtlichen Churfurſtl. Sachß. Unterthanen, in welchem Creyß, Stiſt, Provintz, oder
ſonſtigen Landes Portion ſelbige auch wohnhaft ſenn mogen zur Nachricht, daß ſie ſich,
wenn ſie zu einen ober den andern Preiß concurriren wollen, in allen, der in dem
Axertiſſement vom 18ten Jul. 1764. umſtandlich beſchenenen VPorſchrift gemaß
zu vezeigen mid ſowohl die erforderlichen Attelkatn behzübringen, aus auch ſich in de.

ner geſetzten Oſter/und Michaelis Terminen, allezeit den Montag in det erſten
Meß Woche in Leipzig, bey mehr beſagter Deputation vbehorig zu melden haben.

Dreßß den, am 28ten Mart. 1767.
J 3 2 C hurfurſtt. Sachß. Landes Oeconokuie

MManulſaclar Unð Commercien
Deputution.
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